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I. 
 

Planungsbericht 
 
 

1. 
 

Lage des Plangebietes / Geltungsbereich 
 

 
 

Der Geltungsbereich der 25. ˜nderung des Flächennut zungsplanes � Teilbereich �Ost� - 
liegt nördlich des Stadtzentrums Rosenheim im Ortst eil Erlenau östlich der Ebersberger 
Straße und umfaßt die Flächen, auf denen das Heilpä dagogische Zentrum und die Heil-
pädagogische Tagesstätte errichtet werden sollen. D ie Planung ist mit dem parallel entwi-
ckelten Bebauungsplan Nr. 108 �Flötzingerwiese/Eber sberger Straße� � 2. Teiländerung - 
bereits detailliert fortentwickelt.  
Das Gelände wird von der Ebersberger Straße erschlo ssen und beinhaltet den südlichen 
Teilbereich der Flötzinger Wiese, der  

 im Westen durch die Bebauung entlang der Ebersberger Straße,  
 im Süden durch die Bebauung an der Freiherr-vom-Ste in-Straße,  
 im Osten durch die Bebauung entlang der Austraße un d  
 im Norden durch die baulichen Anlagen der Gabor-Ballsporthalle und durch die 

Grundschule Erlenau  
begrenzt wird. 

 
2. 
 

Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan  

 
 

Der seit 12.12.1995 wirksame Flächennutzungsplan de r Stadt Rosenheim sieht im Plan-
gebiet an der Ebersberger Straße auf der sogenannte n Flötzinger Wiese Gemeinbedarfs-
flächen für ein Hallenbad sowie Grünflächen für Spo rtanlagen und einen Park vor. 

 
3. 
 

Planungsanlass und Planungserfordernis 

 
 

Seit geraumer Zeit wird für das Heilpädagogische Ze ntrum (HPZ), das derzeit in äu-
ßerst beengten Verhältnissen an der Goethestraße un tergebracht ist, ein neuer 
Standort gesucht. Nach Überprüfung verschiedener al ternativer Standorte erscheint 
der innenstadtnahe Standort an der Ebersberger Straße am besten für das heilpä-
dagogische Zentrum geeignet.  
 
Die noch unbebauten städtischen Flächen in diesem B ereich wurden in einer Machbar-
keitsstudie auf ihre Eignung als neuer Standort für  das HPZ überprüft. Der Raumbedarf 
kann in teilweise zweigeschossiger Bauweise auf den Flächen westlich und südlich der 
Ballsporthalle verwirklicht werden. Die Zufahrt und der Eingang des HPZ ist von der 
Ebersberger Straße über den Vorplatz der Gabor-Ball sporthalle zu organisieren; die Heil-
pädagogische Tagesstätte wird zusätzlich von der Fr eiherr-vom-Stein-Straße erschlos-
sen. 
  
Der Standort bietet hohe Synergieeffekte. Es sind Kooperationen möglich mit Grundschu-
le und Kinderhort Erlenau sowie mit den künftigen s chulvorbereitenden Einrichtung SVE 
und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum SFZ (derz eit Diagnose- und Förderzent-
rum DFK in der Freiherr-vom-Stein-Straße 11). 
 
Mit dem Bau des Heilpädagogischen Zentrums verzicht et die Stadt vorerst auf die bisher 
geplante Realisierung des Lehrschwimmbeckens am Standort neben der Gabor-
Ballsporthalle. Der Verzicht auf diese Sportstätte kann zumindest zum Teil kompensiert 
werden durch die Mitbenutzung eines im HPZ geplanten Bewegungs- und Therapiebades. 
 
Die geplante Nutzung durch das Heilpädagogische Zen trum (HPZ) wird durch die ˜nde-
rung des Flächennutzungsplanes im Bereich �Flötzing erwiese/Ebersberger Straße� vorbe-
reitet. Der Geltungsbereich der 25. ˜nderung � Teil bereich �Ost� - ist im anliegenden La-
geplan M 1 : 5 000 vom 14. März 2007 dargestellt.  
Zukünftig werden im Bereich der Flächennutzungsplan änderung für Förderschule und 



Heilpädagogische Tagesstätte Gemeinbedarfsflächen � Schule� dargestellt. 
Der Bebauungsplan Nr. 108 �Flötzingerwiese/Ebersber ger Straße� wurde parallel zu der 
vorliegenden Flächennutzungsplanänderung entwickelt  und sichert die Errichtung von 
Förderschule und Heilpädagogische Tagesstätte. 
 

 
Übersichtsplan mit Darstellung des HPZ - Schule und T agesstätte                   
und des geplanten Ersatzstandortes der Freisportfläc hen für die weiterführenden Schulen      
 

 
4. 
 

Verkehrserschließung 

 
 

Das Plangebiet für das Heilpädagogische Zentrum und  die Heilpädagogische Tagesstätte 
wird über die Ebersberger Straße erschlossen.  

 
5. Ver- und Entsorgung 

 
 
 

Anschlussmöglichkeiten zur technischen Ver- und Ent sorgung sind in der Ebersberger 
Straße gegeben.  

 
6. Immissionsschutz 

 
 
 

Besondere Anforderungen an den Immissionsschutz  werden durch die konzeptionelle 
Ausgestaltung und die Festsetzungen im Bebauungsplan nicht gestellt. 
Nach den schalltechnischen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die Anforde-
rungen der TA Lärm eingehalten werden.  

 
7. Altlasten 

 
 
 

Das Plangebiet östlich der Ebersberger Straße ist n ach bisherigen Erkenntnissen 
frei von Bodenbelastungen. Nachforschungen haben keine Verdachtsmomente er-
kennen lassen. 
Im Zuge der Felderkundungen konnten ebenfalls keine Hinweise auf Altlasten oder Kon-
taminierungen festgestellt werden. ( Geotechnischer Bericht/Gutachten, Nr. 50.04.1771, 
IFB Eigenschenk GmbH, vom 13.05.2006). 

 



 
8. 
 

Grünordnung  
 

 
 

Das Plangebiet östlich der Ebersberger Straße ist d erzeit unbebaut. Es handelt sich 
überwiegend um Wiesenbrachflächen, die eine geringe  Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild darstellen. Südlich der Grundschule  befindet sich derzeit ein provisorisch 
angelegtes Rasenspielfeld. Im südöstlichen Bereich ist geringer Baumbestand vorhanden, 
der im Bebauungsplan als erhaltenswert festgesetzt wird.  
 
Im südlichen Bereich werden nunmehr die beiden Gebä udekomplexe für das Heilpädago-
gische Zentrum mit der Heilpädagogischen Tagesstätt e, sowie der dazugehörigen Freian-
lagen errichtet. Diese umfassen die Planung der Schulsportflächen (Rasenspielfeld, Lauf-
bahn), die Gestaltung der Flächen, die als Flächen für die Regelung des Wasserabflusses 
festgesetzt sind und die sonstigen Außenanlagen, wi e z.B. Aufenthaltsflächen und Innen-
höfe. In diesen Bereichen wie auch auf den sonstige n verbleibenden Freiflächen werden 
Baumpflanzungen vorgenommen.   
Der wirksame FNP sieht im Geltungsbereich nur sehr geringe Baugebiete vor (Teilbereich 
der Lehrschwimmhalle und bauliche Anlage in Zusammenhang mit den Sportanlagen). 
Aufgrund der baulichen Maßnahmen und des damit verb undenen erheblichen Eingriffes in 
den Naturhaushalt ist das Regelverfahren zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für den 
zu erwartenden Eingriff anzuwenden. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung, die bereits 
auf das geplante Bauvorhaben HPZ/HPT bezogen ist, ist in der Anlage dargestellt.  
 
Gemäß der Ermittlung ergibt sich ein erforderlicher  Ausgleichsflächenbedarf von 7626 m†. 
Aufgrund der Wichtigkeit des Projektes, nämlich den  Standort des Heilpädagogischen 
Zentrums in Rosenheim zu sichern, wird die Auffassung vertreten, dass der ermittelte 
Kompensationsbedarf nur teilweise in den Flächennut zungsplan aufgenommen wird. Be-
gründet ist die Reduzierung in der Abwägung der Bel ange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gegenüber den Belangen der Gemein wohlinteressen. Nach Abstim-
mung mit der Stadt Rosenheim, Herrn König, Sachgebi et Grün- und Landschaftsplanung, 
wird die ermittelte Ausgleichsfläche von 7.626 m† um 50% reduziert. Aufgrund der Redu-
zierung der Ausgleichspflicht ergibt sich somit  ein erforderlicher naturschutzrechtlicher 
Ausgleich von 3.813 m†. 
Der Nachweis erfolgt auf dem Grundstück der Stadt R osenheim, Fl.-Nr. 882, Gemarkung 
Pang, Gemeinde Raubling.  
Es erfolgt eine Biotopgestaltung mittels einer einmaligen Herstellung bzw. Aufwertung 
durch selektive Entnahme von Fichten und Kiefern auf abgetorfter Fläche und Belassen 
von Birken, Erlen und Latschenaufwuchs als standortgerechte Förderung und Aufwertung 
im Bestand. 
Die Ausgleichsmaßnahme wird durch einen städtebauli chen Vertrag zwischen der Stadt 
Rosenheim und dem Caritasverband der Erzdiözese Mün chen und Freising e.V.  gesi-
chert. 

 
9. 
 

Hochwasserschutz 
 

 
 
 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung  liegt im potentiellen Über-
schwemmungsgebiet der Mangfall. Bei hundertjährigen  Hochwässern ist mit Überflutun-
gen zu rechnen. Die erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen in Kolbermoor und 
Rosenheim sind derzeit in Planung. Mit der Realisierung der Maßnahmen ist erst mittel-
fristig in einigen Jahren zu rechnen. 
 
Zur Überprüfung der Auswirkungen der nach dem paral lel entwickelten Bebauungsplan 
Nr. 108 �Flötzingerwiese/Ebersberger Straße� � 2. T eiländerung - zulässigen baulichen 
Anlagen ( HPZ � Schule und Tagesstätte ) auf die Um gebung wurde eine Hydraulische 
Berechnung der Wasserspiegellagen für den Planungsz ustand von der Stadt Rosenheim 
in Auftrag gegeben.  
 



Die Berechnungen haben ergeben, dass bei Durchführu ng der festgelegten Schutzmaß-
nahmen die Wasserspiegellagen für den Planungszusta nd durchgehend um weniger als 
10 cm höher liegt als im Istzustand. Im Planungszus tand, d.h. durch die Realisierung  des 
Bebauungsplanes, tritt keine signifikante Verschlechterung der Hochwassersituation ge-
genüber dem Istzustand ein. Aus wasserwirtschaftlic her Sicht ist der Bebauungsplan da-
mit zulässig.  
Folgende Schutzmaßnahmen wurden entwickelt und sind  bereits mit den planenden Ar-
chitekten und Landschaftsplanern des Vorhabens HPZ  abgestimmt: 
- Absenkung des Sportplatzes und Anlegen eines Ableitungsgrabens in den Ledererbach 
- Durchleitung unter dem Zufahrtsbereich und dem anschließenden Gebäude  
   ( TG wird in Bedarfsfall geflutet) 
- Gräben entlang der West- Süd- und Ostseite des HP Z, mit Ableitungsgraben zum Lede-

rerbach 
 
Um diese Maßnahmen planungsrechtlich zu sichern, si nd die erforderlichen Flächen im 
Bebauungsplan als Flächen für die Regelung des Wass erabflusses festgesetzt. 
Die Wasserspiegellagen der HQ 100 liegen bei maximal 443,80 m ü.NN im Plangebiet. Im 
Rahmen der Genehmigungsplanung ist für jedes Bauvor haben ein Hochwasserschutz-
konzept vorzulegen, das den Schutz vor einem 100-jä hrigen Hochwasser nachweist. 
Mögliche Maßnahmen sind detailliert in der Hydrauli schen Berechnung der Wasserspie-
gellagen für den Planungszustand, Dr. Blasy-Dr. Ove rland Beratende Ingenieure GbR, 
vom 31.03.2005 dargestellt.  
Nach derzeitigem Planungsstand des Bauvorhabens liegt die geplante Oberkante Fertig-
fußboden Erdgeschoss (OK FFB EG) tiefer als die Was serspiegellagen des HQ 100. 
Durch zusätzliche  Maßnahmen (wasserdichte Aufkantu ngen im Brüstungsbereich, Auf-
stellen von wasserdichten mobilen Schotten (ALU-Fertigelemente) vor Zugängen wird der 
Hochwasserschutz gewährleistet. Erforderliche haust echnische Anlagen im Keller werden 
komplett wasserdicht ausgeführt. 
Wegen des teilweise hohen Grundwasserstandes wurden im Satzungstext Auflagen  zur 
technischen Ausbildung von Kellern und Tiefgaragen aufgenommen. 

 
8. 
 

Folgekosten 

 
 

Das Baugebiet ist erschlossen. Da keine � im Vergle ich zum Bestand  -  zusätzlichen öf-
fentlichen Flächen oder Nutzungen festgesetzt sind,  sind keine Folgekosten für die Stadt 
ersichtlich. 

 



 
II. 
 

Umweltbericht 

 
1. 
 

Einleitung 

1.1 
 

Kurzdarstellung des Inhalts und Anlass für den Umwe ltbericht  

 Wie bereits unter Punkt I �Planungsbericht� dargest ellt, soll mit der 25. ˜nderung des Flä-
chennutzungsplanes � Teilbereich �Ost� � �Heipädago gisches Zentrum� und der parallel 
entwickelten 2. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr .108 �Flötzingerwiese/Ebersberger 
Straße� die geplante Nutzung durch das Heilpädagogi sche Zentrum mit Heilpädagogi-
scher Tagesstätte als Gemeinbedarfsfläche planungsr echtlich vorbereitet und gesichert 
werden. 
 
Für die ˜nderung von Bauleitplänen ist hinsichtlich  der Belange des Umweltschutzes eine 
Umweltprüfung durchzuführen (§2 Abs.4 Baugesetzbuch  � BauGB) und ein Umweltbe-
richt zu erstellen (§2a mit Anlage BauGB). 
Der Detaillierungsgrad der Prüfung bestimmt sich da bei nach den jeweils betroffenen 
Umweltbelangen. 
 
Grundlage für die Bewertung ist die Veränderung in Bezug auf den derzeit wirksamen 
Flächennutzungsplan und den rechtsgültigen Bebauung splan Nr.108 vom 25.09.1996 im 
Geltungsbereich der 2.Teiländerung. 
 

 
1.2 
 

Inhaltliche Abgrenzung und Untersuchungsmethoden 
 

 Der inhaltliche Untersuchungsrahmen bezieht sich auf die Schutzgüter Mensch/Bevölke-
rung, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige 
Sachgüter. Ausgehend von der Erfassung, Beschreibun g und Bewertung der Schutzgüter 
werden die Projektauswirkungen hinsichtlich erheblicher Beeinträchtigungen und nachtei-
liger Umweltauswirkungen beurteilt und geeignete Maßnahmen abgeleitet. 
Die Auswahl der Untersuchungsmethoden ist abhängig von der Datenlage, der aktuellen 
Planungs-ebene (verbindliche Bauleitplanung), dem Bearbeitungszeitpunkt und dem Be-
arbeitungszeitraum. Im vorliegenden Fall erfolgte die Bearbeitung von der  36 KW 2006 
bis zur 39. KW 2006. Der Vegetations- und Gehölzbes tand wurde vor Ort aufgenommen. 
Anschließend erfolgte eine umfangreiche Unterlagenr echerche und Unterlagenauswer-
tung bereits vorhandener Untersuchungen/ Gutachten, Objekt- und Freiflächenplanungen 
sowie intensiver Austausch mit dem Bearbeiter des Bebauungsplanes. Grundlage für die 
Behandlung der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Bode n, Wasser, Luft/Klima und Land-
schaft im Rahmen der Eingriffsregelung ist der Leitfaden �Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung�.  
 

 
1.3 Allgemeine Daten zum Geltungsbereich 
 Höhenangaben  

- Mittlere Geländehöhe  
- Grundwasserspiegel 
- HQ 100  
- FH EG � Gaborhalle 
- FH EG � Grundschule  
- Geplante FH EG � HPZ 
   - OKFB �TG  
- Geplante FH EG � HPT 
   - OKFB � Keller 
- Geplante Höhe Allwetterplatz und Laufbahn  
- Sohle Wassergraben Süd 
- Sohle Ledererbach  

 
442,50 ü NN  
441,10 ü NN  
443,80 ü NN  
443,60 ü NN  
443,40 ü NN  
443,40 ü NN  
440,43 ü NN  
443,40 ü NN  
440,43 ü NN  
442,20 ü NN  
441,80 ü NN  

440,30 bis 440,66 ü NN  
 



 
 Flächenübersicht Planung 

Flächen Geltungsbereich  
 

21.000,00 m†    
 davon: 

- Verkehrsfläche Zufahrt  
- Terrassen, Wege, Plätze 
- Laufbahn 
- Feuerwehr (Rasenpflaster)  
- HPZ-Schule mit Innenhöfen 
- HPZ-Tagsstätte mit Innenhöfen 
- unterbaute Flächen (TG-Zufahrten, TG-Lichtschächt e) 

 
1.050,00 m† 
2.850,00 m† 

350,00 m† 
  600,00 m† 

6.150,00 m† 
2.350,00 m† 

235,00 m† 
 Summe versiegelte Flächen 13.585,00 m† 

= 64,69 % 
 - Rasenspielfeld 3.050,00 m†  

= 14,52 % 
 
 

- Grünflächen (Hochwasserabflussflächen, Gräben) 4. 365,00 m† 
 = 20,79 % 

 Summe unversiegelte Flächen 7.415,00 m† 
= 35,31% 

 
 
 Flächenübersicht wirksamer Flächennutzungsplan/rech tsverbindlicher 

Bebauungsplan bezogen auf den neuen Geltungsbereich 
 

 Flächen Geltungsbereich 21.000,00 m† 
 davon: 

Rasenspielfelder   
60 x 90 m  
60 x 40 m 

 
 

5.400,00 m† 
2.400,00 m† 

  7.800,00 m†  
= 37,14 % 

 Kunststoffsportbeläge 
Allwetterplatz 28 x 20 m 
Laufbahn 120 x 5 m 
Anteil Lehrschwimmbahn 28 x 12,5 m = 

 
560,00 m† 
600,00 m† 
350,00 m† 

  1.510,00 m†  
= 7,19 % 

 Befestigte Wege und Plätze 
8,00 x 1,80 m  
3,00 x 4,00 m  
250 x 2,20 m 
Gebäude 13,5 x 6,00 m  

 
14,40 m† 
12,00 m† 

550,00 m† 
81,00 m† 

 Grünflächen  11.032,60 m†  
= 52,54 % 

 
2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung einschließlich Progno-

se bei Durchführung der Planung  
 

 Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. 
Dabei werden drei Stufen unterschieden:  
Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 

 



 
2.1 Schutzgut Mensch 
 
 
 
Beschreibung 

Bewer-
tung 
Zustand 

Emp-
find- 
lichkeit 

Aus- 
Wir-
kung 

 
Das Areal wird im Südwesten von Wohnbebauung begren zt. Im 
Norden befindet sich die Gabor-Ballsporthalle und die Grund-
schule. 
Der Ledererbach bildet im Osten einen natürlichen A bschluss. 
Südöstlich grenzt das Grundstück der Sprachheilschu le an. 
Die Neuplanung sieht den Betrieb des Heilpädagogisc hen Zent-
rums und der Heilpädagogischen Tagesstätte vor mit folgenden 
Anlagen im Außenbereich: 

 Rasenspielfeld 40 x 60 m 
 Laufbahn 64 x 5 m 
 Schulhof 
 Zufahrt von der Ebersberger Straße über die beste-

hende Parkplatzzufahrt und eine vorgesehene neue Zufahrt ent-
lang der südwestlichen Grenze bis zum Haupteingang.  
Das HPZ ist nur tagsüber außerhalb der Ruhezeiten i m Betrieb. 
 
Lärm  
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
Die geänderte Planung wurde von Müller-BBM auf Vert räglichkeit 
mit den umliegenden Misch- und Wohngebieten untersucht. 
Die Untersuchung hat ergeben, dass die Anforderungen der TA 
Lärm an allen Immissionsorten teils mit großer Sich erheit eingehal-
ten werden, ebenso die Anforderungen an die Maximalpegel der 
TA Lärm. Schallschutzmaßnahmen sind daher bei den a ngesetz-
ten Betriebsverhältnissen nicht erforderlich. 
Sollten allerdings die geplanten Sportanlagen auch für den Brei-
tensport zur Verfügung gestellt werden, so sind wei tere Untersu-
chungen erforderlich, die dann die Nutzungszeiten für die Sportan-
lage vorgeben. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
In der Bauphase ist durch den Baubetrieb (Bodenaustausch mit 
Bauverkehr, Wasserhaltung etc.) von einer erhöhten Lärment-
wicklung auszugehen der für die angrenzende Wohnbeb auung im 
Südwesten durchaus eine gewisse Relevanz hat. Unter  Berück-
sichtigung einer Vorbelastung durch die stark befahrene Ebersber-
ger Straße wird eine mittlere Erheblichkeit erwarte t. 
 
Erholungsraum / Luftreinhaltung 
Die ursprüngliche Planung mit einem großzügigen öff entlichen 
Grünzug und 2 Rasenspielfelder war als innenstadtna he wohn-
quartiersbezogene Erholungsfläche geplant. 
Mit dem hohen Grünflächenanteil hatte die �Flötzing erwiese� 
durchaus die Funktion einer Luftregenerationsfläche . Jedoch auch 
die damals geplante Bebauung führte schon zu einer Störung des 
Gesamtgefüges, so dass eine mittlere Bewertung gere chtfertigt 
erscheint. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 
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mittel 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auswirkungen: 
 
Die Gesamtversiegelung im Rahmen der Neuplanung beträgt 
ca.12.000 m†. Beim bisherigen Bebauungsplan sind dies ca. 
2.500m†. Damit ergibt sich eine zusätzliche Versiegelung von 
etwa 9.500m†.  Die Folge ist ein Verlust stadtklimatisch 
relevanter Grünflächen. 

 
 
mittel 
 
 
 
 

 
 
2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
 
 
Beschreibung 

Bewer-
tung 
Zustand 

Emp-
find- 
lichkeit 

Aus- 
Wir-
kung 

 
Lebensraum (Biotop) und Biotopvernetzung: 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Biotope (Art. 13d Bay-
NatSchG) und Lebensstätten (Art. 13e BayNatSchG) so wie Le-
bensräume streng geschützter Arten vorhanden. 
Für den Naturhaushalt hat das Schutzgut eine gering e Bedeutung. 
Gegenüber der rechtswirksamen Darstellung führt die  Neuplanung 
unter Berücksichtigung der Nutzungsintensität zu ke inem nen-
nenswerten Verlust des Lebensraumes. Daher kann für  die Aus-
wirkungen von einer geringen Erheblichkeit ausgegangen werden. 

 
gering 
 

  
gering 

 
 
2.3 Schutzgut Boden (Filter und Nutzungsfunktion) 
 
 
 
Beschreibung 

Bewer-
tung 
Zustand 

Emp-
find- 
lichkeit 

Aus- 
Wir-
kung 

 
Die ursprünglich landwirtschaftlich intensiv genutz te Grünland-
fläche ist in den letzten Jahren verbracht. In Teil flächen Aufwuchs 
von Weidengebüsch sowie in kleineren Senken Rohrgla nzgras. 
Das Gutachten ifb vom 18.05.2006 fasst die vorhandenen Boden-
schichten zu folgenden signifikanten Schichtpaketen zusammen: 

 Mutterboden, Schichtdicke i.M. 25cm 
 darunter in Teilbereichen Auffüllungen schluffig, s chwach 

sandige Tone, teils schwach kiesig mit Wurzel- und Ziegelresten. 
Schichtdicke 50cm bis 90cm.  
Es wurde jedoch mittels organoleptischer Ansprache kein Hinweis 
auf Altlasten oder Kontaminierung festgestellt. 

 Tonige Sande, stark tonige bis schwach tonige, schwach 
schluffige, teils schwach kiesige Sande. 
      Mächtigkeit zwischen 25cm und 2,10m 

 Kiese, stark sandig, teilweise schon 0,20cm unter GOK,  
      teilweise aber erst 2,20m unter GOK. 

 Lockere Kiese ab ca. 438,00m ü NN 
Die Schichtpakete 4+5 sind auf Grund ihrer Durchläs sigkeitsbei- 
werte zur Versickerung geeignet. 
 
Filter- und Nutzungsfunktion 
Der Boden ist nicht versiegelt. Er ist anthropogen überprägt, ohne 
kulturhistorische Bedeutung. Potentiell ist deshalb die Filter- und 
Nutzungsfunktion entsprechend Liste1b-Leitfaden als Gebiet mittle-
rer Bedeutung für den Naturhaushalt einzustufen. 
Allerdings ist die Fläche bereits durch einen recht sgültigen Be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel,  
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Wert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bauungsplan als Gemeinbedarfsfläche für Freisportan lagen aus-
gewiesen. Insofern ist nicht der �Urzustand� als Ve rgleich heran-
zuziehen, sondern die Darstellung im Flächennutzung s- und Be-
bauungsplan. 
Die größtenteils durch Sportflächen (Kunststoffbelä ge, Rasen-
spielfeld) befestigten Böden haben dazu nach Liste 1a eine gerin-
ge Bedeutung für den Naturhaushalt. Unter Berücksic htigung des 
Anteils Rasenspielfeld und der parkähnlichen Grünan lagen erfolgt 
die Einordnung mit mittlerer Bedeutung  - unterer Wert 
 
Auswirkungen: 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
Baustelleneinrichtung, Bodenverdichtung, Bauwasserhaltung sind 
relevant, aber nicht erheblich, da sie nur vorüberg ehend auftreten. 
Allerdings sind auf Grund der Bautätigkeiten Erschü tterungen 
durch Baustellenverkehr und Verdichtungsarbeiten unvermeidlich.  
  
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 
Bei Gebäuden, befestigten Freisportflächen sowie We gen und 
Plätzen führt die Versiegelung zu einem  Verlust de r natürlichen 
Bodenfunktion. Es werden ca. 57% der Flächen  versi egelt.  
Allerdings ist auch hier nicht der �Urzustand�, son dern die der-
zeitige Flächenausweisung zugrunde zu legen.  
Die Umwelt-Auswirkungen wurden deshalb mit mittlerer Erheb-
lichkeit eingestuft. 
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mittel 
 

 
 
 
2.4 Schutzgut Wasser 
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Grundwasser: 
Der Grundwasserspiegel ist mit 1,50m bis 1,80m unter Flur nach-
gewiesen. Durch das fast ebene Gelände ist der Abst and relativ 
gleichbleibend. 
Im großhydrologischen Rahmen hängen die Wasserständ e mut-
maßlich zwar zeitverzögert, aber doch direkt mit de m Wasser-
stand des Inns und der Mangfall und dem Grundwasser in den 
Innniederungen zusammen. Damit ist jahreszeitlich bedingt mit 
deutlich höheren Wasserständen zu rechnen.  
Derzeit ergibt sich ein abgeschätzter mittlerer Was serspiegel von 
441,10m ü. NN. 
Nach Liste 1b haben Gebiete mit hohem Grundwasserflurabstand 
eine mittlere Bedeutung für den Naturhaushalt. 
Mit dem Eintragsrisiko von Natur- und Schadstoffen ergibt sich 
eine mittlere Empfindlichkeit. 
 
HQ 100: 
Solange die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Mangfa ll noch 
nicht umgesetzt sind, liegt das Gelände vollständig  im potentiellen 
Überschwemmungsgebiet der Mangfall (Wasserspiegelbe rech-
nung Dr. Blasy � Dr. Overland � Beratende Ingenieur e GbR). 
Beim HQ 100 strömen etwa 20 m‡/s im Bereich des geplanten 
HPZ von Südwesten nach Nordosten zum Ledererbach un d zwi-
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schen der Gaborhalle und der bestehenden Grundschule zum 
Herderbach. Jede Veränderung im offenen Gelände wir kt sich auf 
das Abflussverhalten aus, so dass hier eine hohe Empfindlichkeit 
vorliegt. 
 
Oberflächengewässer:  
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberfläc hengewässer 
vorhanden. Der Ledererbach bildet jedoch die östlic he Grenze. 
Im Rahmen des Neubaues der Grundschule wurde der ehemals 
verrohrte Bach geöffnet und naturnah ausgebaut. Mit  seinem zwi-
schenzeitlich entwickelten Gehölzgürtel und dem beg leitenden 
Fußweg hat er Erholungsfunktion und prägt das Stadt bild.       
Nachdem er die unmittelbare Grenze bildet wird er in die Bewer-
tung einbezogen, wobei Bedeutung und Empfindlichkeit als mittel 
eingestuft werden. 
 
Auswirkungen: 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
Hinweis: 
Während der Bauzeit muss in den teils großflächigen  Baugruben 
eine Wasserhaltung durchgeführt werden. Dies führt auch in an-
grenzenden Bereichen zur Grundwasserabsenkung, die aller-
dings nur vorübergehend auftreten. 
Maßnahmen: Beweissicherung des Ist-Zustandes 
 
Oberflächengewässer:  
An der östlichen Grenze rückt das HPT-Gebäude relat iv nahe an 
den Ledererbach heran. 
Berücksichtigt man das notwendige Baufeld, wird  de r grund-
stücksseitige Gehölz- und Böschungsbestand des Lede rerbaches 
sicherlich beeinträchtigt und muss nach  
Fertigstellung der Maßnahme wieder hergestellt werd en. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Grundwasser: 
Neben der Tiefgarage reicht auch die Unterkellerung mehrerer 
Gebäudekomplexe bis in den Grund- und Schichtwasser bereich. 
Grundwasserspiegel = ca. 441,10m ü. NN, OKFB-TG =  
440,00m ü. NN. 
 
Durch entsprechende Maßnahmen muss die Möglichkeit der Um-
strömung gewährleistet werden. 
 
HQ 100 (Auswirkungen gering, wenn die vorgesehenen Maß-  
Nahmen durchgeführt werden):  
Die Untersuchungen von Dr. Blasy- Dr. Overland haben gezeigt, 
dass Maßnahmen notwendig sind, um die Auswirkungen des 
Neubaues auf den Hochwasserabfluss abzumindern. Folgendes 
wird durchgeführt (stichpunktartig): 
- Abflussgraben entlang Südwestgrenze HPZ auf 441,8 0 m ü. NN 
- Abflussgraben entlang Südgrenze HPT auf 441,80m ü . NN mit     
  Anschluss an den Ledererbach 
- Verbindung der beiden Gräben mit einem entspreche nden  
  Abflussquerschnitt 
- Absenkung von Rasenspielfeld u. Laufbahn auf 442,20 m ü. NN 
- Nutzung der Tiefgarage als Retentionsraum 

 
 
 
 
 
 
mittel 

 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bei Durchführung der Maßnahmen tritt kein signifika nter Anstieg 
der Wasserspiegellagen in bebauten Bereichen mehr auf. 
 
Oberflächenwasser (Auswirkungen gering, wenn die vo rgesehe-
nen Maßnahmen durchgeführt werden):  
Von den ca. 21.000 m† Gesamtfläche werden ca. 12.000 m† ver-
siegelt = 57%.  
Auch unter Zugrundelegung der Flächenausweisung mit  2 Rasen-
spielfeldern und einer versiegelten Fläche von ca. 1.200 m† durch 
Allwetterplatz und Laufbahn ist die Zunahme der Ver-siegelung 
immer noch hoch. 
Durch die Versiegelung wird der Oberflächenabfluss vermehrt und 
beschleunigt sowie das Rückhaltevolumen des belebte n Bodens 
vermindert. Daher ist die Grundwasserneubildungsrate relativ ge-
ring. 
 
Maßnahmen:  
Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers bzw. 
eine Rückhaltung innerhalb des Plangebietes ist des halb anzu-
streben und wird mit dem vorliegenden Entwässerungs konzept 
(Rigolen) des IB Grün auch verwirklicht. Damit sind  für das Gebiet 
nur noch geringe Auswirkungen zu erwarten. 
Grundlage zur Versickerung von unbedenklichen und tolerierbaren 
Niederschlagsabflüssen ist das Arbeitsblatt ATV-DVW K-A 13: 
�Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser�, Januar 2002, der Gesellschaft zur Förde-
rung der Abwassertechnik e.V. 

 
 
 
 
 
gering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5 Schutzgut Landschaft / Siedlung 
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Das Plangebiet ist eben, ohne markante Reliefstrukturen. Entlang 
der Ostgrenze bildet der Ledererbach mit seinem Gehölzbestand 
einen kulissenartigen Abschluss und schirmt gleichzeitig die an-
grenzende Wohnbebauung effektiv von der Gemeinbedarfs-fläche 
ab. 
Die Wiese ist noch eine der wenigen unbebauten Grün flächen in-
nerhalb des Stadtgebietes. In der derzeit rechtswirksamen Darstel-
lung wurde dem durch eine parkartige Gestaltung mit einem Grün-
flächenanteil von ca. 50% Rechnung getragen. Städte baulich hätte 
sich weiterführend eine Vernetzung mit der Lorettow iese ergeben. 
Die Bedeutung für das Landschafts- und Siedlungsbil d wird aus 
den genannten Gründen mit Mittel eingestuft.  
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
 
Mit den geplanten Baukörpern ergibt sich ein neuer Gebiets- 
charakter. Der Grünflächenanteil reduziert sich von  ca. 50 % auf    
etwa 20 % (mit Rasenspielfeld beträgt der Grünantei l ca. 34%).  
Der Eingriff wird mit einer mittleren Erheblichkeit eingestuft. 
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2.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
 Bau- und Kulturdenkmale sind auf dem Areal nicht vorhanden. Das Auffinden von Boden-

denkmälern ist aufgrund der teilweise bestehenden A uffüllung höchst unwahrscheinlich. 
Insofern sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

 
3. Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen bez ogen auf die Bewertung aus 

Punkt 2. 
  

Hinweis: Für verschiedene Auswirkungen gibt es kein e Angaben. Es sind dann entweder 
keine Auswirkungen vorhanden oder sie können derzei t nicht beurteilt werden.  

 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis bezogen 
a. d. Erheblichkeit 

Mensch / Lärm mittel gering gering gering 
Mensch /  
Erholung / Klima mittel mittel 

vorauss. gering 
jedoch keine 

endg. Aussage 
möglich 

mittel 

Tiere und Pflanzen gering gering gering gering 
Boden mittel mittel gering mittel 
 
Grundwasser mittel mittel 

vorauss. gering 
jedoch keine 

endg. Aussage 
möglich 

mittel 

Oberflächenge-
wässer mittel mittel gering mittel 

HQ 100 gering hoch gering mittel 
Oberflächen-
wasser gering gering gering gering 

Landschaft/ Sied-
lung mittel mittel gering mittel 

Kultur- und Sach-
güter gering gering gering gering 

 
 
4. Geplante Maßnahmen zum Schutz, zur Vermeidung un d Verringerung be-

zogen auf die Schutzgüter  
 

 Für das Plangebiet wurden im Vorfeld verschiedene B ebauungsvarianten untersucht. 
Letztendlich soll nun der vorliegende Entwurf umgesetzt werden. Der Vorteil ist ein gerin-
ger Flächenverbrauch für die Erschließung wobei tei lweise bestehende Wege in die neue 
Zufahrt einbezogen werden. Nach Süden entsteht durc h die abgestufte Bebauung ein 
harmonischer und städtebaulich verträglicher Siedlu ngsrand. 
Einer weiteren Optimierung der Planung unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung und 
Minderung dienen folgende Maßnahmen: 
 

 Schutzgut Mensch ( Lärm):  
- Nutzung der Freisportanlagen nur für den Schulspo rt 
- Betriebszeit des Heilpädagogischen Zentrums nur t agsüber außerhalb der Ru-

hezeiten. An- und Abfahrt von Kleinbussen somit auch nur tagsüber 
 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen: 
- Anlage von ca. 4.000 m† extensiver Dachbegrünung.  Insbesondere für Vögel 

und Insekten ergibt sich hier ein Beitrag zum Artenschutz 
 



 Schutzgut Boden und Wasser, Hochwasserabfluss: 
Abminderung der Auswirkungen auf das Wasserspiegelgefälle mit folgenden Maßnah-
men: 

- Absenkung von Rasenspielfeld und Laufbahn auf 442,20 m ü. NN um den Durch-
fluss von Westen nach Osten zum Ledererbach zu gewä hrleisten 

- Anlage von Abfluss- und Retentionsgräben entlang der Südwestgrenze auf 441,80 
m ü. NN mit Anschluss an den Ledererbach 

- Aufständerung des Eingangsgebäudes zur Durchleitu ng des Wassers 
- Tiefgarage dient im Überflutungsfall als Rückhalt ebecken 
 

Oberflächenwasser und Grundwasser:  
- Ausbildung der Abflussgräben als Retentions- und Versickerungsflächen und da-

mit Förderung der Grundwasserneubildung 
- Verzögerter Regenwasserabfluss durch ca. 4.000 m† extensive Dachbegrünung, 

teilweise geht das Wasser in den Verdunstungskreislauf zurück 
 

 Schutzgut Landschaft / Siedlung: 
- Anlage eines Schulgartens 
- Innenhöfe mit Vegetationsflächen und Baumpflanzun gen 
- ca. 4.000 m† Dachbegrünung mit enormen Wohlfahrtswirkung für das Stadtklima 

(Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit), besonders im Hinblick auf die ansonsten versie-
gelten Flächen durch die Baukörper 

 
5. Unvermeidbare nachteilige Auswirkungen 

 
 Als erhebliche, nachteilige Auswirkungen verbleiben trotz umfangreicher Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen: 
- Überbauung von offenem Boden mit Verlust der Filt er- und Nutzungsfunktion 
- Versiegelung durch Bau-, Verkehr- und Sportfläche n (ca. 12.000 m†), damit Ein-

schränkung oder Unterbindung der Versickerungsfähig keit  
- Verlust von städtebaulich relevanten öffentlichen  Grünflächen 
- Unterbindung von Blickbeziehungen durch Baukörper  
- Veränderung des Lokalklimas durch Beseitigung von  Grünflächen mit lufthygieni-

scher Bedeutung 
Für diese Auswirkungen ist ein Ausgleich notwendig.  Er wird entsprechend dem Leitfaden 
�Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung� ermittelt.  
Die dazu notwendige Berechnung mit der Flächenbilan z als Grundlage ist unter 
Punkt III �Anhang� dargestellt. 

 
6. Prüfung alternativer Planungsvarianten 

 
 Außerhalb des Plangebietes:  

Für den Neubau des Heilpädagogischen Zentrums wurde n Alternativstandorte untersucht: 
- Westlich von Oberwöhr wurde die Planung aus Gründ en der Hochwassersicher-

heit aufgegeben, da die Fläche im Überschwemmungsbe reich der Mangfall liegt. 
- Der Standort westlich der Hohenofener Straße eign ete sich aus städtebau-lichen 

Gründen nicht für eine derartige Nutzung. 
- Der Standort an der Gärtnerstraße, nördlich der b estehenden städtischen Schul-

einrichtungen scheiterte an den Grundstücksverhandl ungen. 
 
Innerhalb des Plangebietes: 
Die Flächen für die Erschließung wurden unter Einbe ziehung schon bestehender Zufahr-
ten möglichst gering gehalten. 
Bezüglich der Situierung von Gebäuden und der Gebäu destruktur wurden ebenfalls ver-
schiedene Möglichkeiten untersucht (z.B. mehrgescho ssige Bebauung; Kammbebauung). 
Durchgesetzt hat sich eine gestufte Bauweise mit zwei Vollgeschossen im nördlichen Ge-
bäudekomplex und einem Vollgeschoss im südlichen Ab schnitt (siehe auch die Erläute-
rungen unter Punkt I �Planungsbericht�). 



 
7. Methodik und Berücksichtigung von Fachplanungen  
 Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 

Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der 
Erheblichkeit ist, insbesondere bei den Schutzgüter n Boden und Wasser die Ausgleich-
barkeit von Auswirkungen ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer 
Auswirkungen wird grundsätzlich hoch eingestuft.  
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutz güter Boden, Wasser, Mensch wur-
den folgende gesondert durchgeführte Untersuchungen  herangezogen: 
 

- Geotechnischer Bericht / Gutachten vom 18.05.2006 (ifb Eigenschenk GmbH) 
- Hydraulische Berechnung der Wasserspiegellagen fü r den Planungszustand vom 

31.03.2005 (Dr. Blasy � Dr. Overland beratende Inge nieure GbR) 
- Schalltechnische Untersuchung vom 10.05.2005 (Mül ler � BBM GmbH) 

 
8. Maßnahmen und Überwachung (Monitoring)  

 
 Die Umsetzung der Darstellung im Flächennutzungspla n und der Festsetzungen aus dem 

Bebauungsplan ist Aufgabe der Bauaufsicht und wird deshalb hier nicht aufgelistet.  
Wesentlich sind Maßnahmen zur dauerhaften Sicherste llung der Funktions-fähigkeit der 
Ablaufgräben, Retentionsflächen und Sickereinrichtu ngen sowie die zielgerichtete Pflege 
externer Ausgleichsflächen. 
Die Einhaltung der Wasserspiegellagen bei Hochwasser stützt sich ganz wesentlich auf 
die Wirksamkeit und das Zusammenspiel der bereits berechneten abflussfördernden 
Maßnahmen um negative Auswirkungen auf das Plangebi et und die umgebende Bebau-
ung zu vermeiden. Dies betrifft in gleichem Maße di e Retentionsflächen und deren An-
schluss an den Ledererbach. 

 
9. Kurzzusammenfassung 

 
 Die Tabelle unter Punkt 3. verdeutlicht die Auswirkungen der Maßnahme auf die ver-

schiedenen Schutzgüter. Es ist ersichtlich, dass di e Standortverhältnisse im Gebiet bezo-
gen auf Boden, Grundwasser, Oberflächenwasser, Hoch wasser und Landschaft / Sied-
lung nicht völlig unproblematisch, aber trotzdem lö sbar sind. 
Dazu sind Anstrengungen und Maßnahmen baubedingter Art erforderlich, die durch Un-
tersuchungen, Gutachten und Fachprojektierung umfassend geklärt und festgestellt wur-
den. 
 
Wie unter Punkt 4. dargestellt werden zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung, Verminde-
rung und Kompensation vorgesehen. 
 
Die unter Punkt 5. bezeichneten, demnach verbleibenden nachteiligen Umweltauswirkun-
gen werden durch Ausgleichsmaßnahmen entsprechend d er Berechnung unter Punkt III. 
kompensiert. 

 
 
 
 
Stadtplanungsamt Rosenheim 
Rosenheim, den 14.03.2007, i.A. Cybulska 
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III. Anhang 

 
 

 Eingriffsregelung 25. ˜nderung des Flächennutzungs planes � Teilbereich �Ost�  
� �Heilpädagogisches Zentrum� und zur  
2. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 108  
�Flötzingerwiese/Ebersberger Straße� 
 
 

1.1 Anlass zur Anwendung der Eingriffsregelung 
 

 Gemäß § 8 Abs. 1 BNatschG ist die Stadt Rosenheim m it der 25. ˜nderung des Flächen-
nutzungsplanes � Teilbereich �Ost� � �Heilpädagiogi sches Zentrum� � und der 2. Teilän-
derung des Bebauungsplans Nr. 108 �Flötzingerwiese / Ebersberger Straße� zum Zweck 
der Errichtung eines Heilpädagogischen Zentrums ver pflichtet, die Eingriffsregelung für 
die zu erwartenden Eingriffe in den Bestand anzuwenden. 
 

1.2 Beschreibung des Bestands 
 

 Als Grundlage für die Erfassung und Bewertung des B estands gilt zunächst der wirksame 
Flächennutzungsplan vom 12.12.1995 und der rechtskr äftige Bebauungsplan Nr. 108 vom 
25.9.1996. Da die dort dargestellten bzw. festgesetzten Sportflächen im Überschnei-
dungsbereich zur 2. Teiländerung bisher nicht / pro visorisch realisiert wurden und für die 
Einordnung des Planungsumgriffs in eine Bestandskategorie (siehe 2.1 Schritt 1) nicht 
relevant sind, wurde in Abstimmung mit der UNB Stadt Rosenheim vereinbart, vom Ist-
Zustand des Planungsumgriffs auszugehen. 
Bei dem Bestand (Flötzingerwiese) handelt es sich u m eine Wiesenbrachfläche mit gerin-
ger Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild  (Angabe Untere Naturschutzbehör-
de Stadt Rosenheim, siehe Umweltbericht und 2.1). Im Geltungsbereich der Teiländerung  
ist kein wertvoller Vegetationsbestand vorhanden. 
 

1.3 Beschreibung des Eingriffs 
 

 Das Bauvorhaben umfasst die Errichtung eines Heilpä dagogischen Zentrums (Förder-
schule Grund- und Hauptstufe für ca. 200 Schüler mi t integrierter Tagesstätte) sowie der 
zugehörigen Freianlagen (Zufahrten, Anlieferung, Zu wegungen, Pausenhof, Schulgarten 
und Sportflächen). 
 

1.4 Grundlagen für die Methodik der Eingriffsregelu ng 
 

 Als Grundlage zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für den Eingriff durch das Bauvorha-
ben dient das Regelverfahren aus �Leitfaden: Bauen im Einklang mit Natur und Land-
schaft�, StMLU 1999. 
 

2.1 Regelverfahren zur Ermittlung erforderlicher Ausgleichsflächen  
 

Schritt 1 - Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
In Abstimmung mit der UNB wird der Bestand gemäß de r vorhandenen Faktoren wie Liste 
1a als Gebiet der Kategorie I (geringe Bedeutung fü r Naturhaushalt und Landschaftsbild) 
mit oberem Kompensationswert eingeteilt. 
 
Schritt 2 - Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs 
Auf Grundlage der geplanten GRZ (siehe 2.2), die den Schwellenwert von 0,35 übersteigt, 
handelt es sich um einen Eingriff vom Typ A (hoher Versiegelungs-, bzw. Nutzungsgrad). 
Der Kompensationsfaktor wird in Abstimmung mit der UNB entsprechend mit 0,5 festge-
setzt. 



Schritt 3 - Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen  
Aus Schritt 1 und 2 sowie den Berechnungen aus 2.3 ergibt sich gemäß Regelverfahren 
für den Umfang der erforderlichen Ausgleichsflächen  folgende Rechenformel (Modifizie-
rung siehe 2.2): 
 
Erforderliche Ausgleichsfläche  = (Eingriffsfläche * 0,5)  

 
2.2 Zusätzliche Abstimmungen mit der UNB Stadt Rose nheim 
  

In Abstimmung mit der zuständigen UNB, i.V. Herr Kö nig, wurden folgende Vereinbarun-
gen getroffen: 
 

 die im Vollzug auszuführenden überbauten und unterb auten Flächen mit Extensivbegrü-
nung werden zu 50 % von der errechneten Ausgleichsfläche abgezogen 
 

 die außerhalb des Geltungsbereichs (Teiländerung B- Plan 108) liegenden Flächen 
(=Überschreitungsflächen), östlich der Gaborhalle u nd Westuferteil Ledererbach, in wel-
che wegen der Baumaßnahme HPZ / HPT zusätzlich eing egriffen werden muss, werden 
in Form einer Erhöhung des Kompensationsfaktors auf  0,52 berücksichtigt.  
 

 Aus 2.1 und 2.2 ergibt sich für die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs folgende, an-
zuwendende Rechenformel: 
 
Erforderl. Ausgleichsfläche  = (Eingriffsfläche * 0,52) - (Begrünung Hoch/Tiefb au * 0,5) 
 

2.3 Flächenbilanzierung zur Eingriffsregelung  
 

Flächenkategorie Teilflächen [m†] (*) Summe 
[m†] 

Geltungsbereich 
2. Teiländerung  
B-Plan  108 

 20.835,
0  

Überbaute Fläche ge-
samt [Ü + Üdbg] = 7.532,0 

Überbaute Fläche mit 
Dachbegrünung [Üdbg] = 6.285,6 

Überbaute Fläche ohne 
Dachbegrünung [Ü]  = 1247,4 

Unterbaute Fläche mit 
Intensivbegrünung [Ubg]  = 85 + 44,1 129,1 

Begrünung 
Hoch&Tiefbau [Übdg+Ubg] = 6.285,6 + 129,1 6.414,7  

Versiegelte 
Freiflächen 

[V] = 925,4 + 890,4 + 500,0 + 317,2 + 15,0 + 258,1 
+ 119,3 + 102,6 + 89,8 + 124,9 + 102,5 + 103,7 + 
225,3 + 111,2 + 448,34  

4.333,7 

Unversiegelte Freifläche  

[UV] = 372,8 + 14,0 + 297,2 + 160,4 + 2.500 + 
1608,4 + 204,6 + 52,5 + 352,4 + 70,1 + 158,2 + 
230,9 + 139,4 + 661,8 + 112,7 + 139,3 + 143,8 + 
133,3 + 70,6 + 71,7  

7.494,1 

Überschreitungsflächen 
(Eingriffe außerhalb des  
 Geltungsbereichs) 

600+132 732,0 

 
 (*) Flächennachweis siehe Berechnungsplan K069-EA-0 1b 



 
 Gesamtversiegelung   
 = Gesamte überbaute 

Fläche  
+ Versiegelte Freifläche + Unterbaute Fläche 

 = 7.532,0 m† + 4.333,7 m† + 129,1 m† 
 = 11.994,8 m†   
    
 GRZ = Gesamtversiegelung / Geltungsbereich 
   

= 11.994,8 m† 
 
/ 20.835 m† 

  = 0,58  
 
 

 
Erforderliche            
Ausgleichsfläche 

 
 
= (Eingriffsfläche* 0,52)  

 
 
- (Begrünung Hoch-

bau & Tiefbau * 0,5) 
  = 20.835 * 0,52 -  6414,7 * 0,5 
  = 7626,85 m†  
 
2.4 Abwägung zum naturschutzrechtlichen Ausgleich  
  

Wie bereits im Beschluss vom 20.12.2006 angekündigt  fand eine Überprüfung statt, in-
wieweit der Aufwand für den naturschutzrechtlichen Ausgleich im Rahmen der Abwägung 
mit anderen gewichtigen Belangen reduziert werden kann. Zunächst wurde der mit der 
Planung verbundene Eingriff in Natur und Landschaft im Hinblick auf einen sachgerechten 
Ausgleich nach der Planungshilfe des LfU bewertet. In der Bilanz wurde der erforderliche 
naturschutzrechtliche Ausgleich mit 7.627 m† berechnet. Bisher erfolgte keine Flächenzu-
ordnung und damit keine Inanspruchnahme des städtis chen Ökokontos. 
 
Da in § 1 a Abs. 2 BauGB die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz aus-
drücklich als abwägungsbeachtlicher Belang genannt ist, ist das Gewicht, das den Belan-
gen von Natur und Landschaft zukommt, den öffentlic hen Interessen an der Realisierung 
des Vorhabens �Heilpädagogisches Zentrum� gegenüber zustellen. In erster Linie ist dabei 
der außerordentlich dringliche Bedarf am Neubau der  Einrichtung zu werten. Nachdem 
die Projektentwicklung am früher geplanten Standort  an der Hochwasserproblematik 
scheiterte, sollte der Neubau am jetzt geplanten Grundstück nicht durch erhöhte Kosten 
gefährdet werden. Zu berücksichtigen ist, dass der Standort Flötzinger Wiese bereits ho-
he Zusatzaufwendungen (auch hier) zum Schutz gegen Hochwasser und zum Ausgleich 
des relativ knappen Grundstückszuschnitts erfordert . Auf der anderen Seite bietet gerade 
dieser Standort in zentraler Lage und in unmittelbarer Nachbarschaft zu drei Schulen und 
einer Sporthalle besondere Chancen für vielfältige und wünschenswerte Integration und 
Kooperation.  
 
In der weitergehenden Abwägung wird dem Grundsatz d er Verhältnismäßigkeit Rechnung 
getragen. Nach der BauGB-Novelle 2007 könnte das Ba uleitplan-verfahren nach § 13a 
BauGB durchgeführt werden. Das  HPZ auf der Flötzin ger Wiese ist als ein Planungsvor-
haben der Innenentwicklung einzustufen; das Vorhaben würde damit keiner förmlichen 
Umweltprüfung unterliegen, der zu erwartende Eingri ff in Natur und Landschaft wäre nicht 
als ausgleichspflichtig anzusehen.  
Bei Abwägung dieser Belange, insbesondere unter Ber ücksichtigung des Gemeinwohls, 
erscheint es sachgerecht, 50 % des fachlich ermittelten Ausgleichsbedarfs festzusetzen. 
Der verbleibende Ausgleich in der Größe von 3.813 m † wird  durch einen Ablösevertrag 
gemäß § 11 BauGB geregelt. 
 
Ergänzend wird im Bebauungsplan die Festsetzung get roffen, auf welchem städtischen 
Grundstück der Ausgleich erfolgt. Die Ausgleichsflä chen werden über das Ökokonto der 
Stadt Rosenheim auf der Fl.-Nr. 882 Gemarkung Pang, Gemeinde Raubling, nachgewie-
sen.  




